
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2000/7/18 4Ob182/00v,
7Ob95/08h, 9ObA69/18i

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.07.2000

Norm

ZPO §528 Abs2 Z2 K

Rechtssatz

Die Bestätigung der Zurückweisung eines Antrags auf Fällung eines Versäumungsurteils ist der Bestätigung der

Zurückweisung einer Klage nicht gleichzuhalten.

Entscheidungstexte

4 Ob 182/00v

Entscheidungstext OGH 18.07.2000 4 Ob 182/00v

7 Ob 95/08h

Entscheidungstext OGH 15.05.2008 7 Ob 95/08h

Auch; Beisatz: Dies gilt auch für die Bestätigung der Abweisung eines solchen Antrags. (T1)

9 ObA 69/18i

Entscheidungstext OGH 28.06.2018 9 ObA 69/18i
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